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Stadt Vetschau/Spreewald  

Beschlussvorlage 
öffentlich 

Vorlage-Nr: 
AZ: 
Datum: 
Amt: 
Verfasser: 

BV-StVV-217-21 
4.1-le 
09.09.2021 
Fachbereich Bau 
Anke Lehmann 

Beratungsfolge 

 Ortsbeirat des Ortsteiles Koßwig 
20.09.2021 Wirtschaftsausschuss 
07.10.2021 Hauptausschuss 
28.10.2021 Stadtverordnetenversammlung 
Vetschau/Spreewald 

Anw. Dafür Dag. Enth. 

Betreff 
10. Änderung des FNP für einen Teilbereich der Gemarkung Koßwig im Parallelverfahren  
zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 04/2017 „Photovoltaikanlagen – Kahnsdorf„  
der Stadt Vetschau/Spreewald 
Feststellungsbeschluss 

 
Beschluss: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Vetschau/Spreewald stimmt dem 
Feststellungsbeschluss zur 10. Änderung Flächennutzungsplan der Stadt Vetschau/Spreewald  
für einen Teilbereich der Gemarkung Koßwig im Parallelverfahren zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 04/2017 „Photovoltaikanlagen – Kahnsdorf“ der Stadt 
Vetschau/Spreewald in der Fassung August 2021 (Anlage1) zu. 
 
Die Begründung (Anlage 2) wird gebilligt. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, die 10. Änderung des Flächennutzungsplanes dem Landkreis 
Oberspreewald-Lausitz als höhere Verwaltungsbehörde nach BauGB zur Genehmigung 
vorzulegen und die Erteilung der Genehmigung alsdann nach § 6 (5) BauGB ortsüblich bekannt 
zu machen. Dabei ist anzugeben, wo der Plan mit Begründung während der Dienststunden von 
jedermann eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden kann.  
 
 

 

 
Beschlussbegründung: 
 
Der räumliche Geltungsbereich der Änderung umfasst die Gemarkung Koßwig, das Flurstück 11 
der Flur 4, im Bereich der bestehenden Windkraftanlagen auf der Dubrauer Höhe. 
 
Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 01.10.2020 wurde die Offenlage 
beschlossen und im Zeitraum 11.11.2020 -14.12.2020 durchgeführt. 
 
Die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen erfolgt durch die 
Stadtverordnetenversammlung. 
 
Nunmehr kann der abschließende Feststellungsbeschluss gefasst werden und im Anschluss 
der genehmigenden Behörde zur Entscheidung eingereicht werden. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

 

X NEIN  

   

☐ JA  

 Betrag in €:  

 Produkt:  

 Ergebniskonto:  

 Finanzkonto:  

 Maßnahme:  

 
Folgekosten bei 

Investitionen ab 50.000 €: 
 

 

☐ Mittel sind im Haushalt geplant Betrag in €:  

    

☐ Mittel werden bereitgestellt Betrag in €:  

 • Im Rahmen des Budgets ☐ 

 • Als über- oder außerplanmäßige Haushaltsausgabe ☐ 

 
Deckung:  ☐ Mehrertrag /-Einzahlung 

☐ Minderaufwand /-Auszahlung 
 

 • Im Rahmen eines Haushaltsnachtrages ☐ 

 • In der folgenden Haushaltsplanung ☐ 

 

Anmerkung zu den finanziellen Auswirkungen Fachbereich Finanzen: 

 

 

 

 

 

Mitarbeiter  Sachbearbeiter  Fachbereichsleiter  Bürgermeister 
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